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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1996

Norm

EO §37 Ab

EO §249

EO §331 D

ABGB §297 A

ABGB §361

ABGB §415

ABGB §825 E

Rechtssatz

Steht ein Superädi7kat, auf das Exekution geführt wird, nicht im Alleineigentum des Verp9ichteten, ist der

Miteigentümer des Bauwerkes zum Widerspruch, der zur Unzulässigkeit der Fahrnisexekution auf das gesamte

Superädifikat führt, berechtigt.
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